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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1989

Norm

DSt 1872 §2 C1

RAO §16

Rechtssatz

Das in § 16 RAO genannte Erfordernis der Bestimmtheit sowie das Prinzip der Angemessenheit begründen auch die

Verp ichtung des Rechtsanwaltes zur Detaillierung der Kostennote. Dies entspricht den gefestigten

Standesau assungen, wonach der Rechtsanwalt verp ichtet ist, das vorerst zulässigerweise mit einem Gesamtbetrag

bekanntgegebene Honorar über Verlangen des Honorarschuldners zu detaillieren.
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